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wirklichung der Geldstrafe einzustellen. Der nodi nicht ver
wirklichte Teil der Geldstrafe ist zu löschen.

(5) Die Entscheidungen über Maßnahmen der Vollstreckung, 
die Bewilligung von Ratenzahlungen und die Stundung hat 
der Leiter der Buchhaltung zu treffen. In Zweifelsfällen hat 
er den Vorsitzenden des Gerichts, das die Geldstrafe ausge
sprochen hat, zu konsultieren.

§25

(1) Für die Entscheidung gemäß § 36 Abs. 3 StGB ist das 
Gericht zuständig, das die Geldstrafe ausgesprochen hat. Der 
Leiter der Buchhaltung hat dem zuständigen Gericht unver
züglich Mitteilung zu machen, wenn sich der Verurteilte der 
Verpflichtung zur Zahlung der Geldstrafe entzieht.

(2) Die Entscheidung kann auf Grund eines Antrages des 
Staatsanwalts, auf Anregung des Leiters der Buchhaltung 
oder von Amts wegen getroffen werden. Vor der Entscheidung 
ist dem Verurteilten Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Die Maßnahmen zur Verwirklichung der Geldstrafe sind 
nach AntragsteHung oder nach Anregung durch den Leiter 
der Buchhaltung gemäß Abs. 2 vorläufig, nach rechtskräftiger 
Entscheidung gemäß § 36 Abs. 3 StGB endgültig einzustellen.

(4) Zahlt der Verurteilte vor dem Vollzug der gemäß § 36 
Abs. 3 StGB festgesetzten Freiheitsstrafe freiwillig die Geld
strafe, hat der Leiter der Buchhaltung das zuständige Gericht 
unverzüglich zu informieren. Das Gericht hat durch Beschluß 
zu entscheiden, wenn vom Vollzug der festgesetzten Freiheits
strafe abgesehen wird.

(5) Wird die gemäß § 36 Abs. 3 StGB festgesetzte Freiheits
strafe vollzogen, ist die Geldstrafe zu löschen.

(6) Wurde neben einer Verurteilung auf Bewährung zusätz
lich auf Geldstrafe erkannt, ist für den Fall, daß sich der 
Verurteilte seiner Verpflichtung zur Zahlung der Geldstrafe 
entzieht, zu prüfen, ob gemäß § 35 Abs. 4 Ziff. 4 StGB die 
Voraussetzungen für den Vollzug der mit der Verurteilung 
auf Bewährung angedrohten Freiheitsstrafe vorliegen.

V.

Verwirklichung von Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
and anderer gerichtlicher Maßnahmen 

durch die Organe des Ministeriums des Innern, 
die Räte der Kreise und andere staatliche Organe

Aufenthaltsbeschränkung

§26

(1) Für die Verwirklichung der Aufenthaltsbeschränkung 
(§§ 45 Abs. 3 Ziff. 4; 47 Abs. 2 Ziff. 3; 51; 52 Absätze 1 und 2; 
69 Abs. 3 StGB) ist der Rat des Kreises zuständig, in dessen 
Bereich sich die Hauptwohnung des Verurteilten befindet.

(2) Das Verwirklichungsersuchen ist an den Rat des Krei
ses, Abteilung Innere Angelegenheiten, zu richten.

§27

(1) Wurde eine Aufenthaltsbeschränkung, die mit der Zu
weisung eines neuen Aufenthaltsortes für den Verurteilten 
verbunden ist, zusätzlich zu einer Strafe mit Freiheitsentzug 
ausgesprochen, hat der Leiter der Strafvollzugseinrichtung 
rechtzeitig — mindestens 3 Wochen vor der Entlassung des 
Verurteilten — dem für die bisherige Hauptwohnung des Ver

urteilten zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Innere An
gelegenheiten, unter Angabe des Entlassungstermins die für 
die Verwirklichung der Aufenthaltsbeschränkung notwendi
gen Informationen zu übersenden.

(2) Der Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, 
hat die Verwirklichung der Aufenthaltsbeschränkung nach 
den Grundsätzen des § 28 vorzubereiten und den Leiter der 
zuständigen Strafvollzugseinrichtung darüber spätestens 
4 Wochen vor der Entlassung des Verurteilten zu informieren.

(3) Die Dauer der Aufenthaltsbeschränkung beginnt mit 
dem Tag der Entlassung aus dem Strafvollzug.

(4) Die Entlassung aus der Strafvollzugseinrichtung hat in 
den neuen Aufenthaltsort des Verurteilten, der dem Leiter 
der Strafvollzugseinrichtung durch den für die Hauptwoh
nung des Verurteilten zuständigen Rat des Kreises mitgeteilt 
wurde, zu erfolgen.

§28

(1) Bei der Verwirklichung der Aufenthaltsbeschränkung 
hat der Rat des Kreises dafür Sorge zu tragen, daß dem Ver
urteilten in einem anderen Ort Wohnraum und Arbeit nach
gewiesen werden. Dabei sind die Vorschläge des Verurteilten, 
soweit sie den Interessen der Wiedereingliederung in das ge
sellschaftliche Leben entsprechen, zu berücksichtigen.

(2) Bei jugendlichen Verurteilten ist die ordnungsgemäße 
Unterbringung und Erziehung an dem neuen Aufenthaltsort 
in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referat Jugendhilfe 
zu gewährleisten und die weitere Berufsausbildung zu sichern.

(3) Die Zuweisung des neuen Aufenthaltsortes für den Ver
urteilten hat in der Regel innerhalb des gleichen Bezirkes 
zu erfolgen. In den Fällen, in denen es der Umfang der Auf
enthaltsbeschränkung oder das Interesse des Verurteilten ge
bieten, hat der für die Verwirklichung der Aufenthaltsbe
schränkung zuständige Rat des Kreises dem Rat seines Bezir
kes die Unterbringung des Verurteilten in einem anderen 
Bezirk unter eingehender Darlegung der hierfür maßgeblichen 
Gründe vorzuschlagen. Stimmt der Rat des Bezirkes diesem 
Vorschlag zu, hat er den Rat eines anderen Bezirkes um 
Aufnahme des Verurteilten zu ersuchen. Der ersuchte Rat des 
Bezirkes entscheidet, in welchem Kreis seines Bezirkes der 
Verurteilte aufzunehmen ist.

(4) Der um die Aufnahme des Verurteilten ersuchte Rat 
des Kreises hat in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Fachorganen und dem Rat der Stadt oder der Gemeinde, in 
die der Verurteilte eingewiesen werden soll, dessen arbeits- 
und wohnungsmäßige Unterbringung zu gewährleisten. Dem 
Verurteilten ist die für seine gesellschaftliche Eingliederung 
notwendige Unterstützung zu gewähren. Will seine Familie 
ihm an seinen neuen Aufenthaltsort folgen, hat der für die
sen Ort zuständige Rat des Kreises die hierfür notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen.

(5) Der für die Hauptwohnung des Verurteilten zuständige 
Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, ist inner
halb von 2 Wochen nach Eingang des Aufnahmeersuchens 
über den neuen Aufenthaltsort des Verurteilten und die zu 
seiner arbeite- und wohnungsmäßigen Unterbringung getrof
fenen Maßnahmen zu informieren.

(6) Wurde die Aufenthaltsbeschränkung zusätzlich zu einer 
Verurteilung auf Bewährung ausgesprochen, ist der Verur
teilte mit der Zuweisung des neuen Aufenthaltsortes durch 
den Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, auf
zufordern, die Orte oder Gebiete, für die ihm der Aufenthalt 
untersagt ist, unverzüglich zu verlassen. Für die Vorberei
tung und Durchführung des Umzuges soll eine angemessene 
Frist festgelegl werden.


